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UEBERBUND.
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neues sdweizerisdies Zivilrecht.
V. 2ctt. ®ß£ Dhtiptionenredjt-

2)a! Dbligationenreét mürbe erft nadj ®urd)ber hung
be! gioUgefeigel reoibiert unb bilbet oorläufig noé feinen
integrierenöen S£etl bei ßiuilgefe^bu^el, wirb aber fpäter
bemfelberi wobt einoerleibt werben, fo baff man bann
alle! fcfjön beifammen fjat.

®a! reoibierte Dbligationenreét unterféei»
bet fid) nom bisherigen ©efefz bauptfâélié in einem,
aherbing! mistigen fünfte. @1 ifi biel bal Kapitel
nom ®ien ft oertrag. ®a! meifte, ioa§ aufjetbem
reoibiert mürbe, befd^tägt mehr rebaftionetle Slenbetungen,
beffere furiftifetje gaffungen. 3lber ber ®ienfioertrag ift
oiel eingehende bebanbelt worben, all er bisher mar
unb enthält eine IReibe oon ©runbfätjen, bie ba! bisherige
©efefz nicht tannte. Schon ber Unterfdjieb in ber 3af)l
ber Iriitet bei alten unb bei neuen ©efetje! geigt, bajj
ber ©cfe^çseber fié mit biefer 9lrt Verträge intenfio be=

fafjt b»at. ®a§ bisherige D.=SR. regelte ben ®ienfioertrag
in 12 SMifeln, bal neue erforbert bagu 43 Steifet. 2Bir
motten baher, in großen -ßüitn roenigftenl, bie $aupi=
beftimmungen bei neuen Éeéte! heroorheben.

Unter ©ienftoertrag oerfteht ba! ©efet) nic£)t blofj
basjenige 23erhältnil, in meinem eine ißerfon einer anbern
$ienfte teiftet, bie naé ber $eit entlöhnt werben, fonbern
audj bal, in wetdjem ein auf beftimmte ober unbeftimmte
geit angeflehter ®ienftpflid)tiger auf ©tüdlohn ober
äff orb arbeitet.

©ine gang neue 2M bei Sienftoertragel ift ber fo»

genannte „®efamtarbeitloertrag", b. b< berjenige
Vertrag, ben Slrbeitgeber ober gange Arbeitgeber»
oereinigungen mit Arbeitern ober Arbeiteroer»
einig un gen abféliefien, um für bie S)ienftoerhältniffe
ber beiberfeit! ^Beteiligten beftimmte 93orfcb)rtften aufgu»
flehen. ®ie tBertragf^tiefeeuhen muffen fié un biefe

Sorfériften hatten, mal fie naiûrlié niét hiubert, inner»
halb bel fRabmens berfetben unter fié noé befonbere
©ingel» ober @pegial=®ienftoerträge ab,sufélùfien, ba ber
©efamtarbeitloerlrag ja niét alle ®ienftoerbäIimffe regeln
fann. 9îur bürfen biefe ©pegialoerträge ben iôorfériften
be! ©efamtarbeitloertragel niét wiberfpreéen, fonft finb
fie ungittig unb werben buré bie 23orfériften bel ©e»

famtarbeitloertrage! erfetR.
91 eu ifi ferner, mal ba! ©efetj über bie Auffiehung

eine! 9tormalarbeit!oertrag! fagt. danach tonnen
ber 23urtbe!rat unb bie oon ben Kantonen begegneten
Sehörben naé Anhörung ber beteiligten 23erufloerbänbe
ober gemeinnütziger SSerein.igungen über etngetne Strien
oon 'Sienfiuerträgen unb über ben Sebroertrag 9lormalien
auffegen, bie für bie Sertragféliefienben ©ettung haben
fotlen, wenn fie niét baoon Abweiéenbe! fériftlié oer»
einbart haben.

91 eu ift fetner bie Siegelung be! Sehroertrag!»
SSerhättniffel. gn einen fotéen 93ertrag ftnb 93e»

ftimmungen aufgunebmen über Art unb ®auer ber be»

ruftiéen Aulbilbung unb ber ®ienftteiftung, bie tägtid^e
Arbeitzeit, ben Unterhalt ober anbere Seiftungen,
fowie über bie ißrobegeit. ®uré einen fotdjen 21er»

trag oerpftiétet fié ber SReifter, ben Settling naé Ueftem
2Sermögen faégeroâfj aulgubiiben. @r hat ihn gum 33e»

fuée obligatoriféen Unterriét§ anzuhalten unb ihm
bie gum 33efud)e ber berufltéen gortbitbunglféulen unb'
gadjfutfe, fowie gur Teilnahme an ben Sehrlingsprüfungen
erforberliée $eit freizugeben, ©r barf ben Sealing in
ber 9îeget weber gu 9taéU noé P ©onntaglarbeit oer»
wenben.

9teu ift im weiteren aué bie Art, wie bie tReéte
unb ißf lié fett be! ®ienftherrn unb ber ^Bienfipflkh»
tigen geregelt werben. @o begüglüf) ber Soljngabtung,
ber ©éufiuia^regeln unb 2trbeit!räume, ber

freien bet Haftung für Sorgfalt ufw.
gangen wir mit bem letztgenannten fünfte an. §ier

hat ber ©ienfipfliétige bie tfSfftcfjt, bie übernommene
Arbeit forgfältig auêguftihren, wenn er niét bent
®ienfihetrn gegenüber für abfiétîié ober fahrläffig ihm
gugefügten ©éaben erf a^pf Ii et) t i g werben wiH. 2tr=
beitei er auf ©tüdlohn ober im 9tî£orb niét unter ber
2lufpét be! Süenftberrn, fo hat er gum ©loh, ben ber
3lrbeitgeber ihm behuf! Slulführung ber 2lrbeit geliefert
hat, ©orge gu tragen, über beffen Sßermenbung iReéen»
fdjaft abgulegen unb einen allfälligen :Reft bem 23efteUer
gurüefgugeben. 2lnberfeit§ hat ber SDienfipfliétige, bet
auf ©tüdlphn ober im 2lfforb wäh^enb ber Érbeit!»
geit au!félie§lié für einen ®ienftherrn arbeitet,,
einen 9fnfprué barauf, öafj biefer ihm wäljrenb ber ®auer
be! 23ertragsoerbättmffe§ genügenbe 2lrbeit gumeife..
gehlt e§ an ©tüdlohn» ober Stfforbarbeit, fo fann ihm,
9lrbeit naé ©îunben» ober Saglohn gugemtefen werben..
Unb fehlt e! aué baran, fo ift ber ®ienftherr für ben
Sohnausfatl bem "äDienftpfUdpigen haftbar, aber nur wenn
er niét bemeifen fann, baf, er an ber 2lrbeit3lofigfeit
feine ©éulb trägt, ©in 21ergug be! Sienfiberrn bei
Sinnahme ber ®ienftleiftung berechtigt ben ®ienftpftié=
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Neue» î<b«el2èriî»et NviirêKt.
V. Teil. Das Obligationenrecht.

Das Obligationenrecht wurde erst nach Durchber itung
des Zivilgesetzes revidiert und bildet vorläufig noch keinen
integrierenden Teil des Zivilgesetzbuches, wird aber später
demselben wohl einverleibt werden, so daß man dann
alles schön beisammen hat.

Das revidierte Obligationenrecht unterschei-
det sich vom bisherigen Gesetz hauptsächlich in einem,
allerdings wichtigen Punkte. Es ist dies das Kapitel
vom Dien st vertrag. Das meiste, was außerdem
revidiert wurde, beschlägt mehr redaktionelle Aenderungen,
bessere juristische Fassungen. Aber der Dienstvertrag ist
viel eingehender behandelt worden, als er bisher war
und enthält eine Reihe von Grundsätzen, die das bisherige
Gesetz nicht kannte. Schon der Unterschied in der Zahl
der Artikel des alten und des neuen Gesetzes zeigt, daß
der Gesetzgeber sich mit dieser Art Verträge intensiv be-

saßt hat. Das bisherige O.-R. regelte den Dienstvertrag
in 12 Artikeln, das neue erfordert dazu 43 Artikel. Wir
wollen daher, in großen Züun wenigstens, die Haupt-
bestimmungen des neuen Rechtes hervorheben.

Unter Dienstvertrag versteht das Gesetz nicht bloß
dasjenige Verhältnis, in welchem eine Person einer andern
Dienste leistet, die nach der Zeit entlöhnt werden, sondern
auch das, in welchem ein aus bestimmte oder unbestimmte
Zeit angestellter Dienstpflichtiger auf Stücklohn oder
Akkord arbeitet.

Eine ganz neue Art des Dienstvertrages ist der so-

genannte „Gesamtarbeitsvertrag", d.h. derjenige
Vertrag, den Arbeitgeber oder ganze Arbeitgeber-
Vereinigungen mit Arbeitern oder Arbeiterver-
einig un gen abschließen, um für die Dienstverhältnisse
der beiderseits Beteiligten bestimmte Vorschriften aufzu-
stellen. Die Vertragschließenden müssen sich an diese

Vorschriften halten, was sie natürlich nicht hindert, inner-
halb des Rahmens derselben unter sich noch besondere
Einzel- oder Spezial-Dienstoerträge abzuschließen, da der
Gesamtarbeitsvertrag ja nicht alle Dienstverhältnisse regeln
kann. Nur dürfen diese SpezialVerträge den Vorschriften
des Gesamtarbeitsvertrages nicht widersprechen, sonst sind
sie ungiltig und werden durch die Vorschriften des Ge-

samtarbeitsvertrages ersetzt.
Neu ist ferner, was das Gesetz über die Ausstellung

eines Normalarbeitsvertrags sagt. Danach können
der Bundesrat und die von den Kantonen bezeichneten
Behörden nach Anhörung der beteiligten Berussverbände
oder gememnütziger Vereinigungen über einzelne Arten
von Diensivertrügen und über den Lehroertrag Normalien
aufsetzen, die für die Vertragschließenden Geltung haben
sollen, wenn sie nicht davon Abweichendes schriftlich ver-
einbart haben.

Neu ist ferner die Regelung des Lehrvertrags-
Verhältnisses. In einen solchen Vertrag sind Be-
stimmungen aufzunehmen über Art und Dauer der be-

ruflichen Ausbildung und der Dienstleistung, die tägliche
Arbeitszeit, den Unterhalt oder andere Leistungen,
sowie über die Probezeit. Durch einen solchen Ver-
trag verpflichtet sich der Meister, den Lehrling nach bestem
Vermögen sachgemäß auszubilden. Er hat ihn zum Be-
suche des obligatorischen Unterrichts anzuhalten und ihm
die zum Besuche der beruflichen Fortbildungsschulen und
Fachkurse, sowie zur Teilnahme an den Lehrlingsprüsungen
erforderliche Zeit freizugeben. Er darf den Lehrling in
der Regel weder zu Nacht- noch zu Sonntagsarbeit ver-
wenden.

Neu ist im weiteren auch die Art, wie die Rechte
und Pflichten des Dienstherrn und der Dienstpflich-
tigen geregelt werden. So bezüglich der Lohnzahlung,
der Schutzmaßregeln und Arbeitsräume, der
freien Zeit, der Haftung für Sorgfalt usw.

Fangen wir mit dem letztgenannten Punkte an. Hier
hat der Dienstpflichtige die Pflicht, die übernommene
Arbeit sorgfältig auszuführen, wenn er nicht dem
Dienstherrn gegenüber für absichtlich oder fahrlässig ihm
zugefügten Schaden ersatzpflichtig werden will. Ar-
beitet er auf Stücklohn oder im Akkord nicht unter der
Aussicht des Dienstherrn, so hat er zum Sio t, den der
Arbeitgeber ihm behufs Ausführung der Arbeit geliefert
hat, Sorge zu tragen, über dessen Verwendung Rechen-
schaft abzulegen und einen allfälligen Rest dem Besteller
zurückzugeben. Anderseits hat der Dienstpflichtige, der
auf Stücklohn oder im Akkord während der Arbeits-
zeit ausschließlich für einen Dienstherrn arbeitet,,
einen Anspruch darauf, daß dieser ihm während der Dauer
des Vertragsverhältnisses genügende Arbeit zuweise..
Fehlt es an Stücklohn- oder Akkordarbeit, so kann ihm
Arbeit nach Stunden- oder Taglohn zugewiesen werden..
Und fehlt es auch daran, so ist der Dienstherr für den
Lohnaussall dem Dienstpflichtigen haftbar, aber nur wenn
er nicht beweisen kann, daß er an der Arbeitslosigkeit
keine Schuld trägt. Ein Verzug des Dienstherrn bet
Annahme der Dienstleistung berechtigt den Dienstpflich-
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tigert, ben auSbebungenen 8ol)n bocß gu oerlangen unb
groar oßne baß er gur 9Rac£)Ieiftung oerpftic^tet märe.
|jat er aber infolge beS Unterbleibens ber ®ienfileiftung
etroaS erfpart, ober in feiner freien 3eü buret) anber»
roeitige Slrbeit etroaS oerbient ober gu oerbienen abficf)t=
lieb unterlaffen, fo fann it>m ber Arbeitgeber baS com
Sohn abgieben.

Vetreffenb Sobngablung finb, ebenfalls neu, fol»
genbe fünften feftgefeßt, bie aber burd) Vereinbarung
ober OrtSübung aud) für g er fein fönnen, aber meßt
länger fein bürfen:

1. gür Arbeiter unb ni<f)t in |)auSgemeim
feßaft lebenbe ®ienftboten alle groei Aßocben;

2. $ür Singe ft eilte jeben SJlonat;
3. ffür ®ienfiboten, bie in £>auSgemeinfc|aft

leben, alle brei SRonate unb
4. Vei lanbroirtfcbaftlicben Slrbeitern alle fecl)S

SJlonate(£>auSgemeinfchaft auch biet oorauSgefeßt).

3n SluSnabmefälten, nämlicb roenn ber ®ienfi«
Pflichtige infolge einer Slotlage aud) außerhalb ber
SöbnungSgeit begro. innerhalb obiger Triften ©elb nötig
bat, muß ibm ber Sienftßerr nad) SJtaßgabe ber cor»
läufig geleifteten Slrbeit einen Vorfcßuß geroäbren. ®ieS
aber aud) nur bann, roenn er babutcb rti<i)t felber aufs
£rodene, b. b- in Slot fommt. Vringen eS bie Umfiänbe
mit fid), öaf) ber ®ienftberr ein ober baS anbere ÜJtal

mebr Arbeit non feinem ®ienftpfli<htigen cerlangen muß,
als oertraglid) pereinbart mar, fo bat letzterer fie gu

leiften, falls beten Verweigerung einen Verftoß gegen
Streu unb ©tauben bebeuten mürbe. @r barf aber

bafür aud) auf einen Sobngufcßuß Slnfprucb machen.

3n geroiffen fällen roitb oom Slrbeitgeber bem Slrbeit'
nebmer außer bem 8ot)n roohl auch ein Sin teil am
©efcbäftSgeroinn eingeräumt. ®attn ift ber ®ienft=
l)err pflictjiig, bem ®ienftpfltcbtigen ober an beffen ©teile
einem buret) Vereinbarung oöer burd) ben Sticßter be*

geießneten Vertrauensmann bie nötigen Auffcßlüffe über
©eroittn unb Vertuft gu geben, unb fomeit bieS etforber'
lieb ift, bat er aueb ©infiebt in bie ©efcbäftSbüdjer gu

geroäbren.
Ser ®ienftberr bat für genügenbe ©chut) m aß

regeln gegen bie Ve trieb S gefahren, für angemeffene
unb gefunbe StrbeitSräume unb, roo ^auSgemetm
febaft beftel)t, für gefunbe ©d)lafräume gu forgen.
©o baS ^jrtngip. Aber ber betreffenbe Andel bat
einen ©ingang, ber bieieS ißiingip bebeutenb abfcbroäcbt,
inbetn er fag>, baß ber ®tenftberr für perfcbiebeneS gu

forgen habe, »foroeit eS mit Vüdfidjt auf baS eingelne
®ienftoerbältniS unb bie Statur ber ®ienftleiftung ibnt
billigerroetfe gugemutet werben barf." SSlan mag babei

an allerlei fletnere Vetriebe, aud) an lanbroirtfc^aftlic^e
gebaebt haben, roo bie bieefälligen ^amatungen an ben
Arbeitgeber eben nicht gar gu roeit getrieben roerben
bürfen. ©o ift benn bief er Slrtifel, roie man ftebt, recht
elaftifd) ausgefallen.

Vegüglid) ber jyreigeit fagt ba§ ©efet). baß ber
®ienftberr bem ®ien)t Pflichtigen bie üblichen freien
©tunben ober Stage gu geroäbren habe, unb roenn er
ben Diettfi get'ünbet habe, fo müffe er ihm eine ange=
tneffette 3eit einräumen, um eine anbere ©teile gu fuchen.
Qn aüen gälten (bie auf bie freigebt Vegug haben) müffe
auf bie jjntereffen beS ®ienftberrn möglicbft Slüdficßt
genommen roerben.

©inen etroaS fonberbar flingenben Slrtifel enthält
baS ©efeß über „©rfinbuttgen beS ®ienftpßicbtigen." ®aS
tft fo gemeint: Slngenommen eS gehöre gu ben Obliegen»
beiten AeS SDieriftpfiidjtigen bie ©rfinbertätigfeit, ober
eS habe ber ®tenfitberr fid) überhaupt einen foldjen Slro

fprueb auf bie ©rfinberfrüchte beS ®ienftpßicbttgen auS=

bebungen, fo gehören bie ©rfinbungen, bie jener bei 3lus=

Übung fotaner ®ienfttätigfeit macht, bem ®ienfiberrn.
Slber menn bie ©rfinbung oon erheblicher roirtfcbafllicber
Vebeutung ift, fo bat ber ©rfinber Slnfprucb auf eine

befonbere angemeffene Vergütung.
®aß ^rantbeit, SJlilitärbienfi ober ähnliche

©rünbe, bie ben ®ienftpflicbtigen ohne eigenes Ver»

fcbulben an ber ©ienftleiftung nerbinbern, ben ®ienft»
berrn nerpflichten, feinem auf längere ßeit angefteltten
®ienfipflichtigen ben 8obn für eine oerbältniSmäßige
îurge geit bennoeb gu begabten, ift febon bisher VecßtenS
geroefen. ®er neue Slrtifel beS 0.4R. prägifiert aber
bert SluSbrud SJliIitärbienft babin, baff barunter ber

fdjroeigerifcße unb berobligatorifcße SDlilitärbienft
gemeint fei, alfo nidE)t berjenige, ber con einem SluS»

länber in feiner feintât gu leiften ift unb auch nidjt
berjenige, ben ein SMitärpflicßtiger freiwillig auch bann
leiften roilt, roenn er gar nicht einberufen ift (etwa roegen
rafeßerem SloancementS ac Sllt ift aucl) bie roeitere

Veftimmung, baß ber ®ienftßerr oerpflichtet ift, feinem
mit ihm in £>auSgemeinfchaft lebenben ®ienftboten bei

unoerfcfjulöeter ©rfranfung roäbrenb oerbäliniSmäßig
furger 3eit außer bem Unterhalt auch bie fßflege unb
bie ärgtlicße Vebanblung gu geroäbren. Sleu bagegen

ift bie Veftimmung, baß bei notroenbig roerbenber $eft=

fteüung burch ben Siidjter, ob einer auS wichtigen ©uroben
com ®ienftoertrag gurüdtreten barf, fragliche certjält'
niSmäßig furge ®auer ber Kranfbeit ober beS SMitän
öienfteS nicht als wichtiger SlücftrittSgrunb anerfannt
roerben barf. 2BaS aber unter jener „oerbältniSmäßig
furgen ®auer" gu oerfteben ift, fagt baS nette ©efeß fo

wenig roie baS alte 2)ieS rool)l beSbalb, roeil bie Um»

ftänbe, bie babei in Vetrad)t fommen, roie g. V. bie

®auer ber @ntbebrlid)feit eines Singefteilten tc. ohne @r=

fahnotroenbigfeit u. a. m. febr cerfdjieben ift. 3m ©treit=

falle hat alfo ber 9üd)ter barüber gu entfeheiben.
@S oerftebt fieb, baß ein pertragSroibrigeS Verhalten

beS einen ïeilS für ben anbern einen wichtigen 9lüd=

trittSgrunb bilbet, bie biefem ben Slnfprucb auf Pollen

©chabenerfaß geroäbrt. jfair ben ®ienftpflichtigen ift ber

©intritt ber 3abïu«9§"afäbigfeit beS Ü)ienftberrn
auch ein ©runb gur Aufbebung beS Vertrags, aber nur
wenn er nicht innert angemeffener jftifi für fein Sohn'
guthaben ©tdjerbeit erhält.

SBaS nun bie KünbigungSfriften anbelangt,
unterf^eibet baS ©efeß greiften Arbeitern fchledf)t'
roeg, foroie Singe ft eilten unb foldjen, bie in einem

lanbroirtfcbaftlidjen $ienftoer!)älntiS flehen unb

mit bem ®ienftberrn in ^auSgemeinfdjaft leben. Siefen
fann ber Sienflßerr, roenn fie wäbrenb beS gangen
©ommetS bei ihm gearbeitet haben, im September,
O f t o b e r unb Slooember je auf 6 SBodjen fän=

bigen. Unb ber ®ienftpflid)tige, ben ber ®ienftberr
wäbrenb beS gangen SBinterS im ®ienfie behalten bat,

fann bem $)ienftberrn itt ben SJlonaten fjebruar, SJlärg
unb Slpril je auf bie gleiche Qeit fünbigen.

Vei ben Slrbeitern, bie auf unbeftimmte "n*
geftellt finb, ohne baß certraglicb über bie Hünbigung
etroaS feftgefeßt ift, fann biefelbe erfolgen auf ©nbe ber

auf bie Künbigung folgenben Sßocbe, bei 3lnge
ftellten auf baS ©nbe beS auf bie Künbigung fol»
genben SJlonatS, unb bei ben anbern ®ienftoeybäli=
niffen auf baS@nbe ber g roeit en auf bie Jfünbigung
folgenben SBoche. ®ie gleichen Triften gelten auh-

roenn umgefebrt ber Dienftpftid)tige baS Verhältnis auf»

beben roiÜ. §at ein ®ienftoerbältniS über ein 3al)ï
gebauert, fo fann bie Künbigung beiberfeitS nur auf baS

©näe beS gm ei ten ber Künbigung folgenben SJlonatS

erfolgen. ®urd) Vereinbarung aber fönnen biefe ffriften
etroaS abgefürgt roerben, jeboch nur fo, baß fie bei Sin'

KK2 schwet». l.M«tst«blatr"i

tigen, den ausbedungenen Lohn doch zu verlangen und
zwar ohne daß er zur Nachleistung verpflichtet wäre.
Hat er aber infolge des Unterbleibens der Dienstleistung
etwas erspart, oder in seiner freien Zeit durch ander-
weitige Arbeit etwas verdient oder zu verdienen absicht-
lich unterlassen, so kann ihm der Arbeitgeber das vom
Lohn abziehen.

Betreffend Lohnzahlung sind, ebenfalls neu, fol-
gende Fristen festgesetzt, die aber durch Vereinbarung
oder Ortsübung auch kürzer sein können, aber nicht
länger sein dürfen!

1. Für Arbeiter und nicht in Hausgemein-
schast lebende Dienstboten alle zwei Wochen;

2. Für Angestellte jeden Monat;
3. Für Dienstboten, die in Hausgemeinschaft

leben, alle drei Monate und
4. Bei landwirtschaftlichen Arbeitern alle sechs

Mon ate (Hausgemeinschaft auch hier vorausgesetzt).

In Ausnahmefällen, nämlich wenn der Dienst-
Pflichtige infolge einer Notlage auch außerhalb der
Löhnungszeit bezw. innerhalb obiger Fristen Geld nötig
hat, muß ihm der Dienstherr nach Maßgabe der vor-
läufig geleisteten Arbeit einen Vorschuß gewähren. Dies
aber auch nur dann, wenn er dadurch nicht selber aufs
Trockene, d. h. in Not kommt. Bringen es die Umstände
mit sich, daß der Dienstherr ein oder das andere Mal
mehr Arbeit von seinem Dienstpflichtigen verlangen muß,
als vertraglich vereinbart war, so hat letzterer sie zu

leisten, falls deren Verweigerung einen Verstoß gegen
Treu und Glauben bedeuten würde. Er darf aber

dafür auch aus einen Lohnzuschuß Anspruch machen.

In gewissen Fällen wird vom Arbeitgeber dem Arbeit-
nehmer außer dem Lohn wokl auch ein Anteil am
Geschäfts gewinn eingeräumt. Dann ist der Dienst-
Herr pflichng, dem Dienstpflichtigen oder an dessen Stelle
einem durch Vereinbarung over durch den Richter be-

zeichneten Vertrauensmann die nötigen Ausschlüsse über
Gewinn und Verlust zu geben, und soweit dies erforder-
lich ist, hat er auch Einsicht in die Geschäftsbücher zu

gewähren.
Der Dienstherr hat für genügende Schutzmaß

regeln gegen die Betriebs gefahren, für angemessene
und gesunde Arbeitsräume und, wo Hausgemem-
schast bestehr, für gesunde Schlafräume zu sorgen.
So das Prinzip. Aber der betreffende Artikel bat
einen Eingang, der dieses Prinzip bedeutend abschwächt,
indem er sag«, daß der Drenstberr für verschiedenes zu
sorgen habe, „soweit es mit Rücksicht auf das einzelne
Dienstverbältnis und die Natur der Dienstleistung ihm
billigeriveise zugemutet werden darf." Man mag dabei

an allerlei kleinere Betriebe, auch an landwirtschaftliche
gedacht haben, wo die diesfälligen Zumutungen an den
Arbeitgeber eben nicht gar zu weit getrieben werden
dürfen. So ist denn dieser Artikel, wie man sieht, recht
elastisch ausgefallen.

Bezüglich der Freizeit sagt das Gesetz, daß der
Dienstherr dem Dienstpflichtigen die üblichen freien
Stunden oder Tage zu gewähren habe, und wenn er
den Dienst gekündet habe, so müsse er ihm eine ange-
messene Zeit einräumen, um eine andere Stelle zu suchen.

In allen Fällen (die auf die Freizeit Bezug haben) müsse

auf die Interessen des Dienstherrn möglichst Rücksicht

genommen werden.
Einen etwas sonderbar klingenden Artikel enthält

das Gesetz über „Erfindungen des Dienstpflichtigen." Das
ist so gemeint: Angenommen es gehöre zu den Obliegen-
heilen des Dienstpflichtigen die Ersinderlätigkeit, oder
es habe der Dienstherr sich überhaupt einen solchen An-
spruch auf die Erfinderfrüchte des Dienstpflichtigen aus-

bedungen, so gehören die Erfindungen, die jener bei Aus-
Übung sotaner Diensttätigkeit macht, dem Dienstherrn.
Aber wenn die Erfindung von erheblicher wirtschaftlicher
Bedeutung ist, so hat der Erfinder Anspruch auf eine

besondere angemessene Vergütung.
Daß Krankheit, Militärdienst oder ähnliche

Gründe, die den Dienstpflichtigen ohne eigenes Ver-
schulden an der Dienstleistung verhindern, den Dienst
Herrn verpflichten, seinem auf längere Zeit angestellten
Dienstpflichtigen den Lohn für eine verhältnismäßige
kurze Zeit dennoch zu bezahlen, ist schon bisher Rechtens
gewesen. Der neue Artikel des O.-R. präzisiert aber
den Ausdruck Militärdienst dahin, daß darunter der

schweizerische und der obligatorische Militärdienst
gemeint sei, also nicht derjenige, der von einem Aus-
länder in seiner Heimat zu leisten ist und auch nicht
derjenige, den ein Militärpflichtiger freiwillig auch dann
leisten will, wenn er gar nicht einberufen ist (etwa wegen
rascherem Avancements zc). Alt ist auch die weitere

Bestimmung, daß der Dienstherr verpflichtet ist, seinem
mit ihm in Hausgemeinschaft lebenden Dienstboten bei

unverschuldeter Erkrankung während verhältnismäßig
kurzer Zeit außer dem Unterhalt auch die Pflege und
die ärztliche Behandlung zu gewähren. Neu dagegen
ist die Bestimmung, daß bei notwendig werdender Fest-

stellung durch den Richter, ob einer aus wichtigen Gründen
vom Dienstverlrag zurücktreten darf, fragliche verhält-
nismäßig kurze Dauer der Krankheit oder des Militär-
dienstes nicht als wichtiger Rücktrittsgrund anerkannt
werden darf. Was aber unter jener „verhältnismäßig
kurzen Dauer" zu verstehen ist. sagt das neue Gesetz so

wenig wie das alte Dies wohl deshalb, weil die Um-

stände, die dabei in Betracht kommen, wie z. B. die

Dauer der Entbehrlichkeit eines Angestellten ec. ohne Er-
satznolwendigkeit u. a. m. sehr verschieden ist. Im Streit-
falle hat also der Richter darüber zu entscheiden.

Es versteht sich, daß ein vertragswidriges Verhalten
des einen Teils für den andern einen wichtigen Rück-

triltsgrund bildet, die diesem den Anspruch auf vollen
Schadenersatz gewährt. Für den Dienstpflichtigen ist der

Eintritt der Zahlungsunfähigkeit des Dienstherrn
auch ein Grund zur Aufhebung des Vertrags, aber nur
wenn er nicht innert angemessener Frist für sein Lohn-
guthaben Sicherheit erhält.

Was nun die Kündigungsfristen anbelangt,
unterscheidet das Gesetz zwischen Arbeitern schlecht-
weg, sowie Angestellten und solchen, die in einem

landwirtschaftlichen Dienstverhältnis stehen und

mit dem Dienstherrn in Hausgemeinschaft leben. Diesen
kann der Dienstherr, wenn sie während des ganzen
Sommers bei ihm gearbeitet haben, im September,
Oktober und November je auf 6 Wochen kün-

digen. Und der Dienstpflichtige, den der Dienstherr
während des ganzen Winters im Dienste behalten hat,

kann dem Dienstherrn in den Monaten Februar, März
und April je auf die gleiche Zeit kündigen.

Bei den Arbeitern, die auf unbestimmte Zeit ein-

gestellt sind, ohne daß vertraglich über die Kündigung
etwas festgesetzt ist, kann dieselbe erfolgen auf Ende der

auf die Kündigung folgenden Woche, bei Ange-
stellten auf das Ende des auf die Kündigung fol-
genden Monats, und bei den andern Dienstverhält-
nisten auf das Ende der zweiten auf die Kündigung
folgenden Woche. Die gleichen Fristen gelten auch,

wenn umgekehrt der Dienstpflichtige das Verhältnis auf-

heben will. Hat ein Dienstverhältnis über ein Jahr
gedauert, so kann die Kündigung beiderseits nur auf das

Enve des zweiten der Kündigung folgenden Monats
erfolgen. Durch Vereinbarung aber können diese Fristen
etwas abgekürzt werden, jedoch nur so, daß sie bei An-
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geftellten nicfjt unter einem Sftonat unb bei

alten anbern ®ienftoerhättnif fen nid)t unter
zwei SBodjen anqefet)t werben bürfen.

2Sieber ein ganj neue!, intereffanteâ fßrinjip, bai
ini ©efet) aufgenommen würbe, ift bie 3«IäffigEett
bei Konfurren$oerbotei_, bai freilief) aud) bisher
fdjon in ®ienftoerträgen oereinbart rourbe, aber man et)--

mal 2lnlaf) p ißrojeffen gab. SRun foil biefei Sßerbot

genauer präjiftert werben. ®aifdbe foil ba ptatpreifen
tonnen, roo ein ®ienftpfli<htiger eben buret) fein ®ienft=
oert)ältni§ ©inblief gewinnt in Kunbenfreifen ober in
©efd^äftSgetjeimniffe bei ®ienftl)etrn, fobaff er nad) ^lui--
tritt aus bem ®ienft, mit ben gewonnenen Kenntniffen
auigeftattet, bem frühem Vrotljerrn eine ruinöfe Kon*
furrenj machen fann. Sedieret wirb bai fcfjon bei 33er=

einbarung bei ®ienftoertragei oerlpnbern wollen, unb
er tann ei tun, inbem er in ben Vertrag bie Klaufel
einfetst: „®u barfft nach bem Stuitritt aui meinem
®ienft weber auf beinen SRamen ein mit bem meinigen
fonfurrierenbei ©efd)äft betreiben, nod) in ein folc^ei
ali 2lngeftellter ober ali 2lnteill)aber eintreten, nod) auf
anbere 3Beife bid) baran beteiligen." $mmert)in ift
Vorausfetpng für bie guläffigfeit bei Konfurrenperboti,
baff ber auigetretene ®ienftpflicf)tige ben bisherigen
®ienftt)erra burd) bie Verwertung jene! ©inblicfi er£)eb=

lid) fdjäbigen fönnte. ®ai Verbot barf bem ®ienft=
Pflichtigen feine unbillige ©rfchroerung feinei^ortfommeni
oerurfachen, ei barf bafjer nur im Umfang einer nad)
3eitbauer, nach Ort unb ©egenftanb angemeffenen
Vegrenjung oerbinblid) werben, unb ei muh, um
©iltigfeit p erlangen, fd)r ift lief) abgefafet fein.

Üebertretung bei Verbotei jief)t ©dfabenerfah
Pflicht nad) fiel) unb bufe fann aud) in ber Vephlung
einer Konoentionalftraf e beftehen, wenn eine folche
oereinbart würbe. Ueberbiei bleibt ber Uebertreter aud)
nod) für einen allfällig weiteren Schaben haftbar. 21 u ?*

nahmiroeife fann ber ®ienftl)err aufjer ben beiben

erwähnten ©traffolgen felbft bie 2lufhebung bei oer*
iragsroibrigen $uftanbei »erlangen. 2lber ei muh biefc

©traffolge fdjriftlid) oereinbart werben fein unb ei muh
eine fo ftrenge Vtafjregel, wie j. V. bie 2lufgabe bei
oom 2luigetretenen gegrünbeten Konfurrenpefcljäftei jc.
eine wäre, fich rechtfertigen burd) eine bebeutenbe Ver*
lepung ber 3ntereffen bei ®ienfif)erra unb burd) ein

unqualiftprbares Verhalten bei Uebertreteri. ÏBenn aber
umgefehrt ber ®ienfil)etr nicht fauber ift überi -JUerftüd,
inbem er oießeicht bem anbern einen roidjtigen ©runb
pr 2lufl)ebung bei Vertragi gegeben hat, ober wenn er
ohne genügenben ©runb, ben ber anbere oerantroorten
fann, bai Verhältnis gelöfi hat, fo fann er wegen lieber*
tretung bei Verboti nicht flogen.

@i ift alfo auch hier für weife ©djranfen geforgt, bie
aber fjßropffe über guläffigfeit ober SRtdjtpIäffigfeit ber
5lnwenbung bei Konfurrenperboti im ©injelfaU feinei*
loegi oerhinbern, eher nod) h«t>on:ufen werben.

SRit bem 2lnfang bei neuen Satjrei (1912) tritt bai
reoibierte Obligationenrecht unb mit ihm bai 9Reue fdjmei»
prifd)e 3ioilred)i in Kraft; auher Kraft treten alfo bai
alte Obligationenrecht unb alle fantonalen 3ioilrecht§>
flefetqe. 2Bir haben noch furj auf ben ©d^lu^titel bei
Bioilredjiei htupmeifen, ber eine 9Reil)e oon 21 nwen»

liefern sauber und billig $
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bungi*unb@inführungibeftimmungen enthalt.
3h? leitenber ©runbfat) geht bahin, bah bie rechtlichen
SBirfungen oon ®atfacl)en, bie cor bem 3'.'-trafttreten
bei neuen 9Red)tei eingetreten finb, auch nad) bem 1. 3a=
nuar 1912 nach bem biiherigen 9Red)te beurteilt wer*
ben, alle anbern aber nach bent neuen SRecljte.

Stadjbruc! nerboten.

$eftisfeit£=£el)re*
(gortfetjung).

®le Veredjmtng auf ®urd)füegmtg.
Vei ber ®urdibiegung einei Valfeni, welcher an

beiben ©nben aufliegt, roirfen oier oerfdjiebene Ilm*
ftänbe mit. ®ie ©röfje biefer ®urchbiegung hängt nam*
lieh ah '•

1. Von ber ®röfje ber Saft, welche auf ben Valfen
wirft,

2. oon ber Sänge bei Valfeni ober Srägeri (in cm),
3. oon ber gorm unb ©röhe feinei Q u e r f cl) n i 11 e i unb
4. oon bem SORaterial, aui welchem er hergefteüt ift.

®iefe oier Vegtiffe werben in ben folgenben Vered)*
nungen burch Vuchftaben bezeichnet, beren Vebeutung
wir uni bauernb einprägen müffen.

@i wirb gefegt:
P — für bie Saft, welche auf ben ®räger brücft.
1 für feine Sänge (in cm auigebrüdt).
W für einen 3ahlen®ed (®iberftanbimoment

genannt) ber oon ber fjorm unb ©röhe bei Omer*
fdpittei abhängig ift.

k für bie pläffigeijnanfpruchnahme bei Vîateriali.
®ie Vebeutung ber 3eid)en P ttnb 1 wirb ohne roei*

terei flar fein. ®agegen ift p W unb k noch einiges

p bemerfen :

W richtet fich einmal nach tier ©röhe bei Ouer*
fdjnittei unb bann hauptfächlich nach feiner Çorm.
Vorgängig ift über ben groffen ©influfj gefptocljen worben,
weldjen gerabe bie fjorm einei Valfenquerfchnittei auf
feinen SBiberftanb auiübt. (SBeite ©ntfernung ber ge=

la Compiimierte E abgedrehte, blanke
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gestellten nicht unter einem Monat und bei

allen andern Dienstverhältnissen nicht unter
zwei Wochen angesetzt werden dürfen.

Wieder ein ganz neues, interessantes Prinzip, das
ins Gesetz aufgenommen wurde, ist die Zulässigkeit
des Konkurrenzverbotes, das freilich auch bisher
schon in Dienstverträgen vereinbart wurde, aber manch-
mal Anlaß zu Prozessen gab. Nun soll dieses Verbot
genauer präzifiert werden. Dasselbe soll da platzgreifen
können, wo ein Dienstpflichtiger eben durch sein Dienst-
Verhältnis Einblick gewinnt in Kundenkreisen oder in
Geschäftsgeheimnisse des Dienstherrn, sodaß er nach Aus-
tritt aus dem Dienst, mit den gewonnenen Kenntnissen
ausgestattet, dem frühern Brotherrn eine ruinöse Kon-
kurrenz machen kann. Letzterer wird das schon bei Ver-
einbarung des Dienstvertrages verhindern wollen, und
er kann es tun, indem er in den Vertrag die Klausel
einsetzt: „Du darfst nach dem Austritt aus meinem
Dienst weder auf deinen Namen ein mit dem meinigen
konkurrierendes Geschäft betreiben, noch in ein solches
als Angestellter oder als Anteilhaber eintreten, noch auf
andere Weise dich daran beteiligen." Immerhin ist
Voraussetzung für die Zulässigkeit des Konkurrenzverbots,
daß der ausgetretene Dienstpflichtige den bisherigen
Dienstherrn durch die Verwertung jenes Einblicks erheb-
lich schädigen könnte. Das Verbot darf dem Dienst-
Pflichtigen keine unbillige Erschwerung seines Forlkommens
verursachen, es darf daher nur im Umfang einer nach
Zeitdauer, nach Ort und Gegenstand angemessenen

Begrenzung verbindlich werden, und es muß, um
Billigkeit zu erlangen, schriftlich abgefaßt sein.

Uebertretung des Verbotes zieht Schadenersatz
Pflicht nach sich und dnse kann auch in der Bezahlung
einer Konventionalstrafe bestehen, wenn eine solche
vereinbart wurde. Ueberdies bleibt der Uebertreter auch
noch für einen allfällig weiteren Schaden haftbar. Aus-
nahmsweise kann der Dienstherr außer den beiden

erwähnten Straffolgen selbst die Aufhebung des ver-
lragswidrigen Zustandes verlangen. Aber es muß diese

Straffolge schriftlich vereinbart worden sein und es muß
eine so strenge Maßregel, wie z. B. die Aufgabe des

vom Ausgetretenen gegründeten Konkurrenzgeschäftes w
eine wäre, sich rechtfertigen durch eine bedeutende Ver-
letzung der Interessen des Dienstherrn und durch ein

unqualifizierbares Verhalten des Uebertreters. Wenn aber
umgekehrt der Dienstherr nicht sauber ist übers Nierstück,
indem er vielleicht dem andern einen wichtigen Grund
zur Aufhebung des Vertrags gegeben Hot, oder wenn er
ohne genügenden Grund, den der andere verantworten
kann, das Verhältnis gelöst hat, so kann er wegen Ueber-
tretung des Verbots nicht klagen.

Es ist also auch hier für weise Schranken gesorgt, die
aber Prozesse über Zulässigkeit oder Nlchtzulässigkeit der
Anwendung des Konkurrenzverbots im Einzelfall keines-

wegs verhindern, eher noch hervorrufen werden.
Mit dem Anfang des neuen Jahres (1912) tritt das

revidierte Obligationenrecht und mit ihm das Neue schwei-
frische Zivilrecht in Kraft; außer Kraft treten also das
alte Obligationenrecht und alle kantonalen Zivilrechts-
Msetze. Wir haben noch kurz auf den Schlußtitel des

Zivilrechtes hinzuweisen, der eine Reihe von Anwen-

ìistsrn ssubsr unit dilIÍA W
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d UN gs-und Ein führ ungs bestimm UN gen enthält.
Ihr leitender Grundsatz geht dahin, daß die rechtlichen
Wirkungen von Tatsachen, die vor dem Inkrafttreten
des neuen Rechtes eingelreten sind, auch nach dem 1. Ja-
nuar 1912 nach dem bisherigen Rechte beurteilt wer-
den, alle andern aber nach dem neuen Rechte.

Nachdruck verboten.

Festigkeits-Lehre»
(Fortsetzung).

Die Berechnung auf Durchbiegung.

Bei der Durchbiegung eines Balkens, welcher an
beiden Enden aufliegt, wirken vier verschiedene Um-
stände mit. Die Größe dieser Durchbiegung hängt näm-
lich ab:

1. Von der Größe der Last, welche auf den Balken
wirkt,

2. von der Länge des Balkens oder Trägers (in em),
3. von der Form und Größe seines Q u e r s ch n i t t e s und
4. von dem Material, aus welchem er hergestellt ist.

Diese vier Begriffe werden in den folgenden Berech-

nungen durch Buchstaben bezeichnet, deren Bedeutung
wir uns dauernd einprägen müssen.

Es wird gesetzt:
p — für die Last, welche auf den Träger drückt.
I — für seine Länge (in em ausgedrückt).
IV — für einen Zahlenwert (Widerstandsmoment

genannt) der von der Form und Größe des Quer-
schnittes abbängig ist.

I< — für die zulässige Inanspruchnahme des Materials.
Die Bedeutung der Zeichen und wird ohne wei-

teres klar sein. Dagegen ist zu VV und k noch einiges
zu bemerken:

VV richtet sich einmal nach der Größe des Quer-
schnittes und dann hauptsächlich nach seiner Form.
Vorgängig ist über den großen Einfluß gesprochen worden,
welchen gerade die Form eines Balkenquerschnittes auf
seinen Widerstand ausübt. (Weite Entfernung der ge-
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